Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Magdeburg verhandelt am Montag, 10.11.2008, 11.00 Uhr darüber, ob den Rechtsnachfolgern nach Otto (II.) von Bismarck Ausgleichsleistungen für das im Rahmen der Bodenrefom enteignete Rittergut Schönhausen (2.118,85 ha) sowie sämtlicher Einrichtungsgegenstände einschließlich der Bestände des früheren Bismarck-Museums zustehen. 

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die Bewilligung aufgrund der so genannten Unwürdigkeitsklausel in § 1 Abs. 4 (3. Alt.) Ausgleichsleistungsgesetz abgelehnt, weil Bismarck dem nationalsozialistischen System erheblich Vorschub geleistet habe. 

Otto von Bismarck war der Enkel des ersten Reichskanzlers und lebte vom 25.09.1897 bis zum 24.12.1975. Von 1924 bis 1927 war er Reichstagsabgeordneter für die Deutsche Nationale Volkspartei (DNVP). 1927 trat der Jurist in den diplomatischen Dienst ein und wurde zum Legationssekretär bei der Gesandtschaft in Stockholm ernannt. Sodann wurde er in der Botschaft in London verwandt, wo er 1928 zum Gesandtschaftsrat II. Klasse ernannt wurde. Zum 01.05.1933 trat er in die NSDAP ein. In London wurde er am 03.03.1934 zum Botschaftsrat ernannt und fungierte als Stellvertreter des deutschen Botschafters Hoesch. Nach dessen Tod und der Ernennung von Joachim von Ribbentrop zum Botschafter in London wurde Bismarck 1936 von Reichsaußenminister Freiherr von Neuwardt in die Politische Abteilung im Auswärtigen Amt berufen. Dort wurde er am 29.06.1937 zum Gesandten I. Klasse zur besonderen Verwendung des Auswärtigen Amtes und am 01.04.1938 zum Gesandten I. Klasse als Ministerialdirigent ernannt.

Anfang April 1940 wurde Bismarck als Gesandter I. Klasse an die Botschaft in Rom (Quirinal) als Vertreter des deutschen Botschafters von Mackensen versetzt. Nach dem Sturz Mussolinis wurde Bismarck am 30.08.1943 von seinem Posten abberufen. Seit dem 15.11.1943 war er als Leiter des Italien-Ausschusses im Auswärtigen Amt tätig. Am 25.11.1944 wurde Bismarck gemäß § 44 des Deutschen Beamtengesetzes in den Wartestand versetzt.

Nach dem Krieg kehrte Bismarck nicht in den diplomatischen Dienst zurück.

Das Gericht wird darüber zu entscheiden haben, ob aufgrund dieser Tätigkeiten der Ausschlusstatbestand nach § 1 Abs. 4 (3. Alt). Ausgleichsleistungsgesetz erfüllt ist. 

